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Baugesuch – öffentliche Auflage 
Bauherrschaft: Müller Adriana und Zbinden Pascal, Kirchgasse 13, 4325 Schupfart 
Grundeigentümerin: Müller Adriana, Kirchgasse 13, 4325 Schupfart;  
Projektverfasser: Bäumlin + John AG, Dammstrasse 3, 5070 Frick;  
Bauprojekt: Neubau EFH (neues Projekt);  
Lage: GB Schupfart, Parzelle Nr. 118, Wüestyrebenweg.  
 
Das Baugesuch liegt in der Zeit vom 10. Juni bis 11. Juli 2022 öffentlich auf und kann 
während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei eingesehen werden. 
Einwendungen gegen das Baugesuch sind während der Auflagefrist schriftlich an den 
Gemeinderat, 4325 Schupfart, zu richten. Eine allfällige Einwendung ist zu begründen und 
hat einen Antrag zu enthalten. 
 
 
Budgeteingaben 2023 
Damit die Budgetberatungen für das Jahr 2023 rechtzeitig an die Hand genommen werden 
können, bitten wir die Bevölkerung, dem Gemeinderat allfällige Anträge und Eingaben 
schriftlich bis spätestens am 1. Juli 2022 einzureichen. Nach diesem Termin eingehende 
Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Abteilung Finanzen 
 

 
Pauschale Benützungsgebühr Abwasser 
Gemäss Anhang II Abwasserbeseitigung des Reglements über die Finanzierung von 

Erschliessungsanlagen der Gemeinde Schupfart kann bei Tierhaltung von mindestens einer 
Grossvieheinheit (GVE) eine pauschale Benützungsgebühr für das Abwasser zur 
Anwendung kommen. Tierhalter, die eine pauschale Anrechnung verlangen, haben den 
Tierbestand aufgrund der Betriebsstrukturdatenerhebung 2022 des Kantons bis 
30. Juni 2022 der Abteilung Finanzen zu melden. 
 
 
Gemäss Anhang II Abwasserbeseitigung des Reglements über die Finanzierung von 

Erschliessungsanlagen der Gemeinde Schupfart kann bei Tierhaltung von mindestens einer 
Grossvieheinheit (GVE) eine pauschale Benützungsgebühr für das Abwasser zur 
Anwendung kommen. Tierhalter, die eine pauschale Anrechnung verlangen, haben den 
Tierbestand aufgrund der Betriebsstrukturdatenerhebung 2022 des Kantons bis 
30. Juni 2022 der Abteilung Finanzen zu melden. 
Die Gemeindeverwaltung ist an Fronleichnam, Donnerstag, 16. Juni 2022, sowie am Freitag, 
17. Juni 2022, nicht erreichbar. Ab Montag, 20. Juni 2022, sind wir wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten erreichbar. Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern einen 
schönen Feiertag. Gemeinderat und Personal 
 
 
Fronleichnam – Ersatzabfuhr Kehricht 
Am Feiertag Fronleichnam, Donnerstag, 16. Juni 2022, entfällt die Kehrichtabfuhr. Die 
Ersatzabfuhr findet am Freitag, 17. Juni 2022, statt. Die Kehrichtsäcke sind pünktlich um 
07.00 Uhr bereit zu stellen. Für später bereit gestellten Abfall kann die Abfuhr nicht 
gewährleistet werden. 
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Kehrichtabfuhr / Bereitstellung Kehricht 
Es kommt immer wieder vor, dass Abfallsäcke mit Hauskehricht bereits am Tag vor der 
Abfuhr bereitgestellt werden. Diese werden dann nicht selten durch Tiere aufgerissen, 
welche den Abfall über die ganzen Vorplätze und Strassen verteilen. Bitte stellen Sie Ihre 
Abfallsäcke erst am Abfuhrtag bis 07.00 Uhr bereit. Besten Dank für das Verständnis.  
 
 
Rundflugtage  
Am 18./19.06.2022 finden die Rundflugtage statt. Auch dieses Jahr wird über das 
Wochenende Helitrans mit dem Helikopter stationiert sein. Die Betriebszeiten werden 
eingehalten. Motorfluggruppe Fricktal 
 
 
 
Gemeindekanzlei Schupfart, 8. Juni 2022 / rk 
 


